
*

nütziger Freizeitarbeit verwirklicht wird. Wenn die 
Verpflichtung zu gemeinnütziger Freizeitarbeit gemäß 
§35 Abs. 5 StGB, §§342 Abs. 5, 350 Abs. 4 StPO als 
Sanktion auf bestimmte Pflichtverletzungen des Ver
urteilten während der Bewährungszeit festgesetzt wird, 
hat ihre Verwirklichung ebenfalls einen für die Effek
tivität der Verurteilung auf Bewährung oder der Straf
aussetzung auf Bewährung als Ganzes ausschlaggeben
den Einfluß. Durch die ordnungsgemäße Verwirklichung 
der zu seiner Disziplinierung ausgesprochenen Ver
pflichtung wird der Verurteilte zur Erfüllung aller 
seiner Bewährungspflichten angehalten.
Diese Bedeutung, die der Verwirklichung der Verpflich
tung zu gemeinnütziger Freizeitarbeit für die Durchset
zung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Ver
urteilten zukommt, unterstreicht die hohe Verantwor
tung derjenigen staatlichen Organe sowie der Leiter 
der Betriebe und Einrichtungen, denen konkrete Auf
gaben und Pflichten bei der Verwirklichung der Ver
pflichtung zu gemeinnütziger Freizeitarbeit übertragen 
wurden.

Zuständigkeit und Verantwortung des Rates des Kreises

Für die Verwirklichung der Verpflichtung zu gemein
nütziger Freizeitarbeit ist der Rat des Kreises zuständig, 
in dessen Bereich sich die Hauptwohnung des Verur
teilten befindet (§ 339 Abs. 1 Ziff. 3 StPO; § 46 Abs. 1 der 
1. DB zur StPO). Diese mit dem Änderungsgesetz zur 
StPO neu eingeführte und mit der 1. DB zur StPO kon
kretisierte Zuständigkeitsregelung geht davon aus, daß 
der Rat des Kreises auf Grund seiner staatsrechtlichen 
Stellung sowie seiner Aufgaben und Struktur gute Vor
aussetzungen ’’n.t, um diese Maßnahme mit der notwen
digen Wirksamkeit zu verwirklichen.
Aus der Zuständigkeit des Rates des Kreises folgt seine 
Verantwortung für die inhaltliche Gestaltung, Organi
sation und Kontrolle der Verwirklichung der gemein
nützigen Freizeitarbeit. Diese Aufgaben hat der Rat 
des Kreises in engem Zusammenwirken mit den Räten 
der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden oder unmittel
bar durch seine Fachorgane zu erfüllen (§ 46 Abs. 3 der 
1. DB zur StPO). Welche dieser Möglichkeiten der Rat 
des Kreises nutzt, um seiner Verantwortung gerecht zu 
werden, hängt entscheidend davon ab, welche Art von 
Freizeitarbeit an welchem Ort durchgeführt werden soll. 
Die Entscheidung darüber wird im wesentlichen von 
den konkreten territorialen Bedingungen, insbesondere 
von der ökonomischen Struktur des Kreises bestimmt. 
In einem Stadtkreis kann die Freizeitarbeit in einem 
geeigneten Betrieb der Stadt verwirklicht werden. Der 
Rat der Stadt veranlaßt die dazu erforderlichen Maß
nahmen daher unmittelbar durch seine Fachorgane. Das 
gleiche gilt im Prinzip für diejenigen Landkreise, in 
denen sich in der Nähe des Wohnsitzes des Verurteilten 
Betriebe oder andere für die Durchführung der Frei
zeitarbeit geeignete zentrale Objekte befinden. Die 
Durchführung der Freizeitarbeit in ausgewählten Be
trieben und anderen Objekten hat sich überall dort 
sowohl in erzieherischer Hinsicht als auch unter orga
nisatorischen und ökonomischen Gesichtspunkten als 
vorteilhaft erwiesen, wo am Wochenende geeignete Ar
beitsmöglichkeiten vorhanden und die Verkehrsbedin
gungen günstig sind.
In einem Landkreis dagegen, in dem diese Vorausset
zungen nicht gegeben sind, wird der Verurteilte die 
Freizeitarbeit mit Rücksicht auf Entfernungen und 
Reiseverbindungen zur Kreisstadt bzw. zu einem zen
tralen Objekt sowie den Zeitverlust, der durch die 
Hin- und Rückfahrt eintreten würde, häufig in seinem 
Wohnort leisten. In diesem Fall hat der Rat des Krei
ses die Verwirklichung der Verpflichtung im Zusam

menwirken mit dem Rat der Wohngemeinde des Ver
urteilten zu sichern und zu kontrollieren, indem er 
diesen beauftragt, die notwendigen konkreten Maßnah
men zur ordnungsgemäßen Organisation und Kontrolle 
der Freizeitarbeit zu treffen.

Maßnahmen zur Wahrnehmung der Verantwortung
des Rates des Kreises

Um eine hohe Wirksamkeit der gemeinnützigen Frei
zeitarbeit zu sichern, haben die Räte der Kreise eine 
straffe Organisation und exakte Kontrolle der Ver
wirklichung dieser Verpflichtung zu gewährleisten. 
Dabei hat sich bewährt, daß die Verpflichtung in allen 
Kreisen im wesentlichen nach einheitlichen Grund
sätzen verwirklicht wird. Die meisten Räte der Kreise 
haben auf der Grundlage des § 339 Abs. 1 Ziff. 3 StPO 
und der §§ 12 Abs. 2, 46 der 1. DB zur StPO Festlegun
gen insbesondere darüber getroffen,
— welche Arbeit die Verpflichteten in welchen Be

trieben oder Orten zu leisten haben,
— auf welche Weise die Verpflichteten zu erfassen und 

zur Durchführung der Freizeitarbeit aufzufordern 
sind,

— welche Mitteilung die ausgewählten Einsatzbetriebe 
erhalten,

— wie die notwendige Aufsicht über die Verpflichteten 
während der Arbeitszeit auszuüben und wodurch ein 
zuverlässiger Nachweis der geleisteten Arbeit zu er
bringen ist,

— mit welchen Maßnahmen auf möglicherweise auf
tretende Schwierigkeiten bei der Verwirklichung der 
Verpflichtung zu reagieren ist und

— wie die notwendigen Informationen über die Er
gebnisse der Freizeitarbeit zügig vom Einsatzbetrieb 
an den Rat des Kreises und von diesem an das Kreis
gericht zu übermitteln sind.

Zu den Aufgaben des Rates des Kreises gehört es auch, 
darauf hinzuwirken, daß die Einsatzbetriebe bei der 
Durchführung der Freizeitarbeit die Bestimmungen 
über den Arbeits- und Gesundheitsschutz beachten./3/

Festlegung des für die Verwirklichung der Verpflichtung 
zu Freizeitarbeit zuständigen Fachorgans

Von besonderer Bedeutung für eine ordnungsgemäße 
Verwirklichung der Verpflichtung zu gemeinnütziger 
Freizeitarbeit ist die Entscheidung des Rates des Kreises 
darüber, welches Fachorgan die hiermit zusammenhän
genden Aufgaben zu lösen hat In § 46 der 1. DB zur 
StPO ist dafür kein bestimmtes Fachorgan des Rates 
des Kreises vorgesehen. Untersuchungen der Praxis bei 
der Durchführung der Freizeitarbeit Jugendlicher ge
mäß § 70 StGB hatten ergeben, daß diese bereits seit 
1968 mögliche Verpflichtung wegen der unterschied
lichen örtlichen Bedingungen in verschiedenen Wirt
schaftsbereichen verwirklicht wurde.
Auf Grund dieser Erfahrung war es unzweckmäßig, in 
§ 46 der 1. DB zur StPO für die Verwirklichung der ge
meinnützigen Freizeitarbeit die Verantwortung e i n e s  
bestimmten Fachorgans des Rates des Kreises vorzu
sehen. Die Entscheidung darüber, welches Fachorgan 
für die Verwirklichung der Verpflichtung zu gemein
nütziger Freizeitarbeit zuständig ist, wurde dem Rat 
des Kreises selbst überlassen, weil die Einsatzbetriebe 
außer der kommunalen Versorgungswirtschaft verschie
dentlich auch der örtlichen Industrie, dem Verkehrs-, 
Transport- und Bauwesen oder der Landwirtschaft an
gehören und folglich verschiedenen Fachabteilungen des

/3/ Vgl. H. Dutt, „Zur Verantwortung für den Arbeitsschutz bei 
gemeinnütziger Freizeitarbeit und zum Versicherungsschutz 
des Verurteilten“, NJ 1975 S. 575.
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